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Liebe Leserin, lieber Leser,

65-, 67- oder auch Uber 70-jahrige Arbeitnehmer sollen kiinf-
tig von der Ausnahme zur Regel werden und somit zur Sta-
bilisierung der Rentenkassen und zur Ankurbelung der Wirt-
schaft beitragen. Das istim Wesentlichen das Ziel der kurz vor
dem Jahreswechsel verabschiedeten Aktivrente und der
Auf-hebung des Vorbeschaftigungsverbots (siehe Seite 4).
Aber kann das funktionieren?

Ich nehme bisher wenig Begeisterung wahr — und zwar auf
Arbeitgeber- wie auf Arbeitnehmerseite. Die einen wollen
irgendwann einfach ihren Ruhestand genieRen. Die ande-

ren flrchten Mitarbeiter, die womoglich gesundheitlich und
fachlich nicht mehr auf der Hohe der Zeit sind und zudem oft-
mals Probleme mit jingeren Fihrungskraften haben.

Dennoch kann die Zusammenarbeit nach vielen Jahren im
Alter gelingen, sofern Sie friihzeitig darauf hinarbeiten. Gut
gefiihrte Jahresgesprache kénnen hierbei hilfreich sein (siehe
Seite 10). Fihren Sie solche Gesprache also auch mit
Mitarbeitern kurz vor der Rente.

Mit besten GriiRen

Hildegard GemUinden
Chefredakteurin

Hildegard Gemunden ist seit mehr als 20 Jahren als Chefredak-
teurin, Autorin und Beraterin tatig. Sie ist spezialisiert auf Ar-
beits-, Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht sowie eine mo-
derne Mitarbeiterfihrung.
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ARBEITSZEIT

Zahlt Reisezeit zur Arbeitszeit? Was das neue EuGH-Urteil fiir

Sie als Arbeitgeber bedeutet

Wann beginnt bzw. endet die Arbeitszeit, wenn Ihre Mitarbeiter auerhalb des Betriebs fiir Sie tatig werden? Und spielt es eine Rolle, wie
die Mitarbeiter dorthin kommen? Diese Fragen fiihren immer wieder zu Diskussionen. Hieriiber hat der Europaische Gerichtshof (EuGH)
mit Urteil vom 9.10.2025 (C-110/24) in einem spanischen Fall entschieden, der auch fiir Sie als Arbeitgeber in Deutschland relevant ist.

=

Der Fall: Gemeinsam vom Stiitzpunkt
zum Einsatzort und zuriick

Ein spanisches Unternehmen fiihrt MaBnahmen zur Ver-
besserung von Naturraumen und Mikronaturschutzge-
bieten durch. Die dort beschaftigten Mitarbeiter fahren
morgens um 8 Uhr ab einem Stitzpunkt des Arbeitgebers
gemeinsam mit einem Firmenwagen zu vorab vom Arbeit-
geber mitgeteilten wechselnden Einsatzorten. Dort arbei-
ten sie bis 15 Uhr und fahren dann zum Stltzpunkt zurtick.

Nach spanischem Recht beginnt und endet die Arbeitszeit
am Arbeitsplatz. Die Arbeitsvertrage der betroffenen Mit-
arbeiter enthalten zudem eine Klausel, wonach die Fahrten
zwischen Stutzpunkt und Einsatzort nicht zur Arbeitszeit
zahlen. Trotzdem erfasste der Arbeitgeber die tagliche Hin-
fahrt vom Stltzpunkt zum Einsatzort als Arbeitszeit.

Vor Gericht ging es nun darum, ob auch die taglichen Riick-
fahrten zum Stutzpunkt Arbeitszeit im Sinne der EU-Ar-
beitszeitrichtlinie sind und somit auf die maximal zulassige
Arbeitszeit angerechnet werden.

§ Das Urteil: Die Riickfahrt ist Arbeitszeit

Art. 2 der EU-Arbeitszeitrichtlinie definiert Arbeitszeit als jede
Zeitspanne, wahrend der ein Arbeitnehmer lhnen als Arbeitge-
ber zur Verfligung steht, arbeitet und seine Tatigkeit ausubt oder
Aufgaben wahrnimmt. Alles andere ist Ruhezeit. Die Kriterien der
Arbeitszeit sind nach Auffassung des EuGH wahrend der Fahrten
vom Stltzpunkt zum Einsatzort und zurlick erfullt, und zwar fur
Fahrer und Beifahrer gleichermaf3en. Denn die Mitarbeiter ste-
hen dem Arbeitgeber wahrend der Fahrten ,zur Verfiigung®, weil
dieser das Transportmittel sowie Abfahrts- und Ankunftsort und
zeit festlegt. Die Mitarbeiter haben bei einer so gestalteten Fahrt
nicht die Moglichkeit, Uber ihre Zeit frei zu verfiigen und ihren ei-
genen Interessen nachzugehen.

Die Fahrten zwischen Stutzpunkt und Einsatzort sind auch Arbeit
und Teil der vom Arbeitnehmer auszulibenden Tatigkeit. Denn die
Fahrten sind zur Leistungserbringung notwendig. Sie gehoren un-
trennbar zum Wesen eines Arbeitnehmers, der keinen festen oder
gewohnlichen Arbeitsort hat. Bei diesen Arbeitnehmern darf die
Arbeitszeit daher nicht auf die Zeit am eigentlichen Einsatzort
beschrankt werden. Im Ergebnis wird der Arbeitgeber neben den
Hinfahrten auch die Riickfahrten vom Einsatzort zum Stutzpunkt
als Arbeitszeit werten missen.

Das Urteil gilt fiir alle AuBendienstmitarbeiter, ...

Der EuGH hat schon vor Jahren entschieden, dass bei Mitarbeitern
ohne festen oder gewohnlichen Arbeitsort auch die Reisezeit Ar-
beitszeit im Sinne der EU-Arbeitszeitrichtlinie ist (EuGH, 10.9.2075,
C-266/14). Der EuGH bleibt hier also seiner Linie treu. Fahren lhre
Mitarbeiter von ihrer Wohnung direkt zum Kunden oder zum Ein-
satzort und zurtick, zahlt die gesamte Reisezeit. Beginnt und en-
det die Fahrt im Betrieb oder an einem anderen Standort, wo sich
beispielsweise Dienstfahrzeuge und Arbeitsmaterialien befinden,
beginnt und endet die Arbeitszeit dort.

... aber moglicherweise nicht fiir Dienstreisen ...

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in seinem Urteil vom
11.7.2006 (9 AZR 519/05) im Fall eines Mitarbeiters mit festem Ar-
beitsort und gelegentlichen Dienstreisen die sogenannte Belas-
tungstheorie entwickelt. Demnach zahlen Reisezeiten auféerhalb
der regelmaRigen Arbeitszeit nur dann als Arbeitszeit, wenn Sie
angeordnet haben, dass der Mitarbeiter selbst fahrt oder im 6f-
fentlichen Verkehrsmittel arbeitet. Andernfalls wird die Reisezeit
nicht auf die nach dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG) maximal zulas-
sige Arbeitszeit angerechnet. Ob das BAG bei dieser Einschatzung
in Anbetracht der neueren EuGH-Rechtsprechung bleibt, ist offen.

... und vergiitungsrechtlich iiberhaupt nicht

Denn in der EU-Arbeitszeitrichtlinie geht es allein um den Gesund-
heitsschutz. Fragen der Vergtitung werden auf nationaler Ebene
geregelt. Das BAG hat jedoch schon am 17.10.2018 (5 AZR 553/17)
entschieden, dass samtliche Reisezeiten vergtitungspflichtig sind.

Tipp @

Fur Reisezeiten auBerhalb der regelmaRigen Arbeitszeit
durfen Sie eine geringere Vergutung vereinbaren, sofern Sie
hierdurch den gesetzlichen Mindestlohn nicht unterschrei-
ten. Darliber hinaus sollten Sie Reisezeiten auch arbeits-
schutzrechtlich beachten. So sind Sie auf der sicheren Seite.

Die jlingste Rechtsprechung hierzu fin-
den Sie unter

C‘? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login
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Mehr Mitarbeiter im Rentenalter: Diese Maglichkeiten
eroffnen lhnen Aktivrente & Co.

Nachdem der Bundesrat am 19.12.2025 dem Aktivrentengesetz und dem sogenannten Rentenpaket zugestimmt hat, sind Beschaftigun-
gen im Rentenalter fiir Sie als Arbeitgeber rechtlich weniger riskant und fiir die betroffenen Mitarbeiter finanziell attraktiver. Erfahren
Sie hier, was die am 1.1.2026 in Kraft getretenen Neuerungen fiir Sie und lhre Mitarbeiter konkret bedeuten.

Die Aktivrente befreit Gehilter bis 2.000 € pro
Monat von der Steuer

Es geht hier also nicht um eine neue Rente, sondern darum, im
Rentenalter weiter beruflich aktiv zu bleiben. Ob Ihr Mitarbeiter
eine Rente bezieht, spielt keine Rolle. Die Steuerbefreiung gibt es
nur, wenn diese beiden Voraussetzungen erfullt sind:

1. Der Mitarbeiter hat die Regelaltersgrenze nach § 35 Abs. 2
oder § 235 Sozialgesetzbuch (SGB) VI Uberschritten.

2. Es handelt sich um eine sozialversicherungspflichtige
Beschaftigung. Damit sind Minijobs von der Steuerfreiheit
ausgeschlossen.

Eine vorgezogene Rente ohne Abschlage reicht
nicht fiir die Steuerbefreiung

Die Regelaltersgrenze erreichen im Jahr 2026 Mitarbeiter

- des Jahrgangs 1959 mit 66 Jahren und 2 Monaten bzw.
« des Jahrgangs 1960 mit 66 Jahren und 4 Monaten.

Erst danach konnen sie von der Steuerfreiheit profitieren. Jlingere
Mitarbeiter bleiben dagegen reguldr steuerpflichtig, auch wenn
sie wegen besonders langjahriger Beschaftigung Anspruch auf
eine Rente ohne Abschlage haben (sogenannte Rente mit 63).

Das ist bei der Gehaltsabrechnung wichtig

Die Steuerfreiheit gilt nur flr sozialversicherungspflichtige
Monate nach Uberschreiten der Regelaltersgrenze.

Die Steuerfreiheit gilt nicht fiir Sonderzahlungen wie Ab-
findungen oder Beitrage zur Altersvorsorge.

Die Steuerfreiheit andert nichts an den abzuftihrenden
Sozialversicherungsbeitragen (siehe Seite 5).

Sie beruicksichtigen die Steuerbefreiung bereits im Lohn-
steuerabzugsverfahren. Ubersteigt das Gehalt Ihres Aktiv-
rentners 2.000 € pro Monat, ist nur der Ubersteigende
Betrag steuerpflichtig.

In Steuerklasse VI diirfen Sie die Steuerbefreiung nur an-
wenden, wenn der Mitarbeiter Ihnen bestatigt, dass die

Steuerbefreiung nicht bereits in einem anderen Arbeits-
verhaltnis angewendet wird.

Die Aktivrente ist im Lohnkonto und in der Lohnsteuerbe-
scheinigung anzugeben.

Diese Aspekte sind fiir Ihre Mitarbeiter relevant

Die Gehaltszahlung fuhrt nicht zu Einbufen bei einer evtl.

v
gleichzeitig bezogenen Rente.
Die Aktivrente unterliegt nicht dem Progressionsvor-
behalt. Sie wird jedoch beim Wohngeld als Einkommen v
berlicksichtigt.
Selbststandige freie Mitarbeiter haben keinen Anspruch v

aufdie Steuerbefreiung.

Sachgrundlose Befristungen mit Ex-Mitarbeitern
im Rentenalter sind jetzt moglich

Das sogenannte Vorbeschaftigungsverbot nach § 14 Abs. 2 Teil-
zeit- und Befristungsgesetz (TzBfG), das sachgrundlose Befristun-
gen mit ehemaligen Mitarbeitern untersagt, wurde fir Mitarbei-
ter, die die Regelaltersgrenze tberschritten haben, aufgehoben.
Die Neuregelung befindet sich im neuen § 41 Abs. 2 SGB VI. Damit
koénnen Sie auch Mitarbeiter, die bereits in Rente gegangen oder
zu einem anderen Arbeitgeber gewechselt sind, beschaftigen,
ohne sich auf Dauer an sie zu binden.

Allerdings darf die sachgrundlose Befristung hochstens zwei Jahre
dauern und in dieser Zeit hochstens dreimal verlangert werden.
Zudem durfen Sie mit demselben Mitarbeiter hochstens zwolf
sachgrundlos befristete Arbeitsvertrage mit einer Gesamtdauer
von hochstens acht Jahren schlieBen. Nach zwei Jahren ist also
immer eine Unterbrechung erforderlich oder ein veranderter Ar-
beitsvertrag, z. B. mit veranderter Arbeitszeit oder Vergltung.

Diese Befristungen sind jenseits der Regelalters-
grenze auBBerdem maglich

« Hinausschieben des Renteneintritts: Soll ein Arbeitsverhaltnis
vertragsgemaf mit Erreichen der Regelaltersgrenze enden,
kénnen Sie im Einvernehmen mit dem Mitarbeiter den Beendi-
gungszeitpunkt hinausschieben, und zwar beliebig oft und
lange (§ 41 Abs. 1Satz 3 SGB VI).

« Befristung mit Sachgrund, z. B. fiir ein bestimmtes Projekt
oder zur Vertretung (§ 14 Abs. 1 TzBfC)

+ Sachgrundlose Befristung bis fiinf Jahre mit beliebig vielen
Verlangerungen bis dahin, wenn der Mitarbeiter vorher min-
destens vier Monate beschaftigungslos war (§ 14 Abs. 3 TzBfQ)

Wichtig: Sie mussen samtliche Befristungen und Vertragsverlan-
gerungen schriftlich vereinbaren, und zwar bevor die Befristung
bzw. die Verlangerung beginnt.
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Diese Sozialbeitrage fallen an, wenn lhr versicherungspflichtiger Mitarbeiter eine Rente bezieht

Rentenart Krankenversicherung  Pflegeversicherung Rentenversicherung Arbeitslosenver- @ 8
sicherung

Altersvollrente nach Erreichen 14 % + Zusatzbeitrag ~ Normalfall: 3,6 % Arbeitgeberbeitrag: 93 % 1,3 % (nur Arbeit-
der Regelaltersgrenze der Krankenkasse Sonderfall Sachsen:13%  Arbeitnehmerbeitrag: in geberbeitrag)

(ermaRigter Beitrags- Arbeitgeberbeitrag,23  derRegel 0 %; 9,3 % bei

satz, weil kein An- % Arbeitgeberbeitrag Verzicht auf die Versiche-

spruchaufKranken- gy 4o mitarbeiter rungsfreiheit

. geld besteht) Allein:
Altersvollrente vor Erreichen der ’ 18,6 % 2,6%
Regelaltersgrenze 0,6 % Zuschlag beiKin-
derlosigkeit
Altersteilrente nach Erreichen 14,6 % + Zusatzbei- 0.25% Abschlag fiir das 18,6 % 1,3 % (nur Arbeit-
der Regelaltersgrenze trag der Kranken- 2 bis 5. Kind unter 25 geberbeitrag)
i i kasse Jahren ° 9

Altersteilrente vor Erreichen der 18,6 % 2,6%

Regelaltersgrenze

Rente wegen voller Erwerbs- 18,6 % 0%

minderung

Rente wegen teilweiser Er- 18,6 % 2,6 % (Befreiung
werbsminderung moglich)
Hinterbliebenenrente 18,6 % 2,6%

Die Beitrage tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Halfte. Die Ausnahmen sind oben ausdriicklich genannt.

Ausbildungsbeginn 2026: Die Mindestvergiitung steigt erneut

Auszubildende haben zwar keinen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn von 13,90 € brutto pro Stunde im Jahr 2026. Sofern Sie
als Arbeitgeber nicht tarifgebunden sind, miissen Sie Ihren Auszubildenden aber die Mindestvergiitung nach § 17 Berufsbildungsgesetz
(BBiG) zahlen. Diese ist zum 1.1.2026 erneut gestiegen.

So hoch ist die Azubivergﬁtung bei Ausbi|dungs- ten Betrage unterschreitet. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn das
beginn im Jahr 2026 Ausbildungsverhaltnis in den Geltungsbereich eines Tarifvertrags

fallt, der eine hohere Azubivergutung vorsieht:
Die Brutto-Mindestverglitung fiir Auszubildende, die ihre Ausbil-

dung in diesem Jahr beginnen, betragt Den Tariflohn diirfen Sie dann als nicht tarifgebundener Arbeitge-

ber nur um hochstens 20 % unterschreiten (§ 17 Abs. 4 BBiG).
« 724 € pro Monat im ersten Ausbildungsjahr (gegeniiber 682 €

bei Ausbildungsbeginn 2025), Beispiele: So viel miissen Sie im ersten Ausbil-

- 854 € pro Monat im zweiten Ausbildungsjahr (gegentiber dungsjahr mindestens zahlen
805 € bei Ausbildungsbeginn 2025),

+ 977 € pro Monat im dritten Ausbildungsjahr (gegenliber 921€

bei Ausbildungsbeginn 2025) und Tariflohnim ersten AZubiverglitung mindestens
- 1.014 € pro Monat im vierten Ausbildungsjahr (gegeniiber Ausbildungsjahr mit Tarifbindung  ohne Tarifbindung
955 € bei Ausbildungsbeginn 2025).
650 € 650€ 724 €
Vorsicht im Geltungsbereich eines Tarifvertrags!
& & 900€ 900€ 724€
Wenn Sie nicht tarifgebunden sind, ist die tarifliche Ausbildungs- 1000 € 1000 € 1000€-20% =800 €

vergutung flr Sie mafgeblich, auch wenn diese die oben genann-

C? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login 5
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Übersicht: Sozialbeiträge für versicherungspflichtige Mitarbeiter die Rente beziehen



		Rentenart

		Krankenversiche-rung

		Pflegeversicherung

		Rentenversiche-rung

		Arbeitslosen-versicherung



		Altersvollrente nach Erreichen der Regelaltersgrenze

		14 % + Zusatzbei-trag der Kranken-kasse (ermäßigter Beitragssatz, weil kein Anspruch auf Krankengeld besteht)

		Normalfall: 3,6 % 

Sonderfall Sachsen: 

1,3 % Arbeitgeberbeitrag, 2,3 % Arbeitgeberbeitrag 

Für den Mitarbeiter allein: 
0,6 % Zuschlag bei Kin-derlosigkeit 
0,25 % Abschlag für das 
2. bis 5. Kind unter 25 Jahren

		Arbeitgeberbeitrag: 9,3 % 

Arbeitnehmerbei-trag: in der Regel 0 % 9,3 % bei Verzicht auf die Versicherungs-freiheit

		1,3 % (nur Arbeit geberbeitrag)



		Altersvollrente vor Erreichen der Regelaltersgrenze

		

		

		18,6 %

		2,6 %



		Altersteilrente nach Erreichen der Regelaltersgrenze

		14,6 % + Zusatzbei- trag der Kranken- kasse

		

		18,6 %

		1,3 % (nur Arbeit-geberanteil)



		Altersteilrente vor Erreichen der Regelaltersgrenze

		

		

		18,6 %

		2,6%



		Rente wegen voller Erwerbsminderung

		

		

		18,6 %

		0%



		Rente wegen teilweiser Er werbsminderung

		

		

		18,6 %

		2,6 % (Befreiung möglich)



		Hinterbliebenenrente

		

		

		18,6 %

		2,6 %



		Die Beiträge tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte. Die Ausnahmen sind oben ausdrücklich genannt.
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Übersicht: Sozialbeiträge für versicherungspflichtige Mitarbeiter die Rente beziehen


Beschaftigen Sie Mitarbeiter mit unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen, evtl. sogar schwankenden, unregelmaRigen Arbeitszei-
ten? Dann kann es fiir Sie aufwendig sein, den Urlaubsanspruch jedes einzelnen Mitarbeiters genau zu berechnen. Der Arbeit-
geber im folgenden Fall wollte das Problem mit einer groRziigigen Regelung vereinfachen. Doch so geht es nicht (Bundesarbeits-

gericht (BAG), 19.8.2025, 9 AZR 218/24).

Berechnen Sie den Urlaubsanspruch jedes Mitarbeiters genau, um
unnotige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.

Ein Rettungsdienst ist 24 Stunden pro Tag an sieben
Tagen pro Woche im Einsatz. Laut Tarifvertrag haben
Mitarbeiter mit flinf Arbeitstagen pro Woche Anspruch
auf 30 Urlaubstage pro Jahr. Bei mehr oder weniger Ar-
beitstagen pro Woche erhoht oder vermindert sich der
Urlaubsanspruch entsprechend.

Ein dort in Vollzeit beschaftigter Notfallsanitater wird
innerhalb eines rollierenden Dienstplanmodells in un-
regelmaliger Abfolge Uberwiegend zu Zwolf- oder
24-Stundendiensten von 7:00 bis 19:00 Uhr desselben
Tages bzw. bis 7:00 Uhr des Folgetages eingeteilt. Der
Arbeitgeber errechnete fir ihn auf Grundlage einer Sie-
bentagewoche einen Urlaubsanspruch von 42 Tagen pro
Jahr. Allerdings verlangte er, dass der Mitarbeiter in gan-
zen Urlaubswochen auch fiir in dieser Woche liegende
gesetzliche Feiertage Urlaub nimmt. Das Urlaubskonto
wurde deshalb flr Freistellungen an neun Feiertagen in
den Jahren 2019 bis 2023 belastet.

Der Mitarbeiter hielt dies nicht fir zulassig und klagte:
Er habe flr diese Tage keinen Urlaub nehmen mussen,
weil er laut Dienstplan ohnehin nicht habe arbeiten
mussen. Der Arbeitgeber solle die neun Tage seinem
Urlaubskonto oder hilfsweise seinem Arbeitszeitkonto
gutschreiben.

Der Arbeitgeber hielt dagegen, dass der Dienstplan kei-
ne Ricksicht auf Feiertage nehme. Der Mitarbeiter mus-
se daher auch fur Feiertage Urlaub nehmen.

Die Vorinstanz, das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Bran-
denburg, gab dem Mitarbeiter noch recht: Der Arbeitgeber
musse die neun Tage dem Urlaubskonto des Mitarbeiters gut-
schreiben. Das BAG zeigt mit seinem Urteil jedoch, dass das
LAG von falschen Voraussetzungen ausging:

Das gilt fir Ihre Mitarbeiter jedenfalls dann, wenn in Ihrem
Betrieb an gesetzlichen Feiertagen aufgrund des Beschaf-
tigungsverbots nach § 9 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) ohnehin
nicht gearbeitet wird. Eine Ausnahme gilt fir Mitarbeiter, die
wie der Notfallsanitater vom Beschaftigungsverbot an Feier-
tagen nach § 10 ArbZG ausgenommen sind. Diese Mitarbeiter
miussen flr solche Feiertage Urlaub nehmen, an denen sie frei-
haben wollen, obwohl sie zum Dienst eingeteilt sind.

Im Urteilsfall hatte der Arbeitgeber nicht vorgetragen, dass
der Mitarbeiter an Feiertagen, die in ganzen Urlaubswochen
des Mitarbeiters lagen, zum Dienst eingeteilt gewesen ware.
Von daher hatten dem Mitarbeiter die geforderten neun Ur-
laubstage noch zugestanden.

In seinem Urteil ging das LAG davon aus, dass der Arbeitgeber
den Urlaubsanspruch des Mitarbeiters mit 42 Tagen pro Jahr
richtig berechnet hatte. Das ist jedoch nicht der Fall. Denn der
Urlaubsanspruch errechnet sich nach § 3 Bundesurlaubsge-
setz (BUrlG) wie auch nach dem hier maRgeblichen Tarifver-
trag auf Grundlage der Arbeitstage eines Mitarbeiters: Der
jahrliche Urlaubsanspruch betrug hier 30 Tage bei einer Fiinf-
tagewoche, 36 Tage bei einer Sechstagewoche und 42 Tage bei
einer Siebentagewoche.

Eine Siebentagewoche wirde aber bedeuten, dass der Mit-
arbeiter regelmaRig an allen sieben Tagen einer Woche arbei-
tet —was rechtlich nicht zulassig ist und auch nicht so prak-
tiziert wurde. Denn bei einer regelmaigen wochentlichen
Arbeitszeit von 48 Stunden und deren Verteilung auf Zwolf-
oder 24-Stundendienste hatte der Mitarbeiter eine Viertage-
woche und Anspruch auf 24 Urlaubstage pro Jahr.
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Weil das LAG nur festgestellt hat, dass der Mitarbeiter ,in un-
regelmalliger Abfolge liberwiegend zu Zwolf- oder 24-Stun-
dendiensten” eingeteilt wurde, muss es nun noch

genau ermitteln, an wie vielen Arbeitstagen im Jahrer
nach Mal3gabe der Dienstplane zur regelmafigen Arbeit
verpflichtet war,

auf dieser Grundlage den Urlaubsanspruch neu berechnen
und

feststellen, inwieweit dieser Urlaubsanspruch bereits ohne
die strittigen Feiertage erflillt ist.

Eine Gutschrift erfolgt dann allenfalls fir noch offene Ur-
laubstage.

Die Berechnung des Urlaubsanspruchs istimmer dann kompli-
ziert, wenn ein Mitarbeiter wie im Urteilsfall oben keine feste
Zahl von Arbeitstagen pro Woche hat. Zur korrekten Berech-
nung stellen Sie dann auf den Zeitraum ab, in dem sich der
Arbeitsrhythmus planmaliig wiederholt.

Sie gewdhren 30 Urlaubstage pro Jahr bei einer Flinf-
tagewoche. Der Schichtzyklus von Bettina Schilda wiederholt
sich alle vier Wochen. In dieser Zeit arbeitet sie an 15 Tagen. Eine
Vollzeitkraft kime in vier Wochen auf 4 x 5 = 20 Arbeitstage. Der
Urlaubsanspruch von Frau Schilda betrdgt daher 30 + 20 x 15 =
22,5 Tage pro Jahr.

Im Extremfall kann der maf3gebliche Zeitraum bis zu einem
Jahr betragen. Fir diesen Fall stellt das BAG im Fall oben die
folgenden Berechnungsformeln zur Verflgung:

Urlaubsanspruch = 24 x Anzahl der Arbeitstage des Mitarbeiters
+ 312 Arbeitstage pro Jahr

Urlaubsanspruch = 30 x Anzahl der Arbeitstage des Mitarbeiters
=260 Arbeitstage pro Jahr

Die 312 bzw. 260 Arbeitstage pro Jahr ergeben sich durch Mul-
tiplikation der sechs bzw. flinf Arbeitstage pro Woche mit 52
Wochen pro Jahr. Schaltjahre oder die Verteilung der Feiertage
spielen fir die Berechnung keine Rolle.

Bei der Ermittlung der Arbeitstage lhres Mitarbeiters zahlen
Schichten, die sich Uber zwei Kalendertage erstrecken, als zwei
Arbeitstage. Auch darauf weist das BAG ausdruicklich hin. Im

Urteilsfall betrifft das die 24-Stundendienste von 7:00 Uhr bis
7:00 Uhr des Folgetags.

Dann mussen Sie seinen Urlaubsanspruch ab dem Wechsel
neu berechnen. Noch offene ,alte” Urlaubsanspriiche werden
jedoch nicht entsprechend angepasst (Europdischer Gerichts-
hof (EuGH), 22.4.2010, C-486/08).

Angenommen, |hr Mitarbeiter arbeitet seit dem
1.1.2026 nur noch drei statt vorher flinf Tage pro Woche. Bei
einer Flinftagewoche hatte er Anspruch auf 30 Urlaubstage pro
Jahr. Dann sinkt sein Urlaubsanspruch auf 30 ~ 5 x 3 = 18 Tage
im Jahr 2026. Falls Ihr Mitarbeiter noch sechs Tage Resturlaub
aus 2025 hat, muissen Sie diese jedoch als solche ohne Umrech-
nung gewdhren. Der Mitarbeiter kann fuir die sechs Tage also
zwei Wochen der Arbeit fernbleiben.

Viele Arbeitgeber gewahren neuen Mitarbeitern im ersten
Jahr nur anteilig ein Zwolftel des Jahresurlaubs flr jeden Be-
schaftigungsmonat. Dabei entsteht nach einer Wartezeit von
sechs Monaten der volle Urlaubsanspruch (§ 4 BUrIG). Beson-
ders bei Mitarbeitern, deren Arbeitsverhaltnis gegen Ende der
ersten Jahreshalfte beginnt, sollten Sie sich deshalb die Ur-
laubsbescheinigung des vorherigen Arbeitgebers vorlegen las-
sen. Dort bereits flr das laufende Jahr genommenen Urlaub
konnen Sie dann vom neuen Urlaubsanspruch abziehen.

Abwesenheitsgrund Rechtsgrundlage

Tage mit Kurzarbeit Null BAG, 512.2023,9 AZR 364/22

Volle Kalendermonate
Eltern- oder Pflegezeit

§ 17 BEEG

§ 4 Abs. 4 PflegeZG
Unbezahlter Sonderurlaub BAG, 19.3.2019, 9 AZR 315/17

Altersteilzeit (Freistellungs-
phase)

BAG, 24.9.2019, 9 AZR 481/18

Kein Interesse, nach der Kiindigung mehr
Urlaub abzugelten als n6tig?

Eine gerichtlich geprufte Vertrags-
klausel, die das gewahrleistet, finden
Sie hier: tipp.personalwissen.de/
pni2627
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https://www.personalwissen.de/sparen-sie-urlaubsabgeltung-fuer-ausgeschiedene-mitarbeiter-mit-der-richtigen-klausel-im-arbeitsvertrag/
https://www.personalwissen.de/sparen-sie-urlaubsabgeltung-fuer-ausgeschiedene-mitarbeiter-mit-der-richtigen-klausel-im-arbeitsvertrag/

LOHNSTEUER & SOZIALVERSICHERUNG

Achtung Deadline: Melden Sie die Quote an
schwerbehinderten Kollegen und iiberweisen Sie die Abgabe

Bis spatestens 31.3.2026 wird lhre Meldung Uliber die Anzahl lhrer schwerbehinderten Mitarbeiter im Jahr 2025 fallig. Haben Sie im ver-
gangenen Jahr zu wenige schwerbehinderte Mitarbeiter beschaftigt, sind Sie verpflichtet, eine Ausgleichsabgabe zu ermitteln und zu
tiberweisen. Fiir das Beschaftigungsjahr 2025 wurde die Abgabe angehoben. Lesen Sie hier, wie Sie Meldung und Uberweisung recht-

zeitig und richtig erledigen.

Jedes Unternehmen mit 20 oder mehr Mitarbeitern ist verpflich-
tet, eine bestimmte Zahl von Arbeitsplatzen mit schwerbehinder-
ten Beschaftigten zu besetzen. Die Zahl ist nach Unternehmens-
grolle gestaffelt. Erflllt ein Arbeitgeber diese Vorgabe nicht, muss
er eine Ausgleichsabgabe zahlen. Spatester Zeitpunkt fiir die Mel-
dung und gegebenenfalls die Zahlung der Abgabe ist der 31.3. des
Folgejahres. Im Jahr 2026 melden Sie also die Anzahl Ihrer schwer-
behinderten Mitarbeiter des Jahres 2025.

»Erklarung A“ fiir Kleinunternehmen

Arbeiten in Threm Unternehmen im Jahresdurchschnitt weniger
als 20 Mitarbeiter, sind Sie nicht verpflichtet, Arbeitsplatze mit
schwerbehinderten Mitarbeitern zu besetzen. Eine Auskunft, dass
Sie keine Beschaftigungspflicht hatten, ist aber dennoch nétig.
Auf der Ruckseite des Anschreibens der Bundesagentur fur Arbeit
(BA) gibt es eine vorformulierte Erklarung furr die nicht bestehende
Beschaftigungspflicht, die Sie unterschrieben zurlicksenden kon-
nen. Sie heiRt ,Erklarung A"

So hoch fillt die Abgabe aus

Wie viel Abgaben Sie aktuell zahlen missen bzw. ob tberhaupt
eine Abgabe anfallt, hangt von der Anzahl der Arbeitsplatze auf
der einen und der Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter auf
der anderen Seite im Jahr 2025 ab.

Arbeitgebergruppe 1: bis zu 39 Arbeitsplatze

Hatte Ihr Unternehmen insgesamt bis zu 39 Arbeitsplatze,
braucht es flr das Jahr 2025 keine Ausgleichsabgabe zu zahlen,
wenn es im Ausgleichsjahr mindestens einen Schwerbehinderten
durchgehend beschaftigt hat. Beschaftigte ein Betrieb in dieser
Arbeitgebergruppe gar keinen schwerbehinderten Mitarbeiter,
muss es flir das Jahr 2025 bis spatestens 31.3.2026 eine Abgabe
von 235 € je monatlich unbesetzten Pflichtarbeitsplatz zahlen.
Wenn lhr Unternehmen einen schwerbehinderten Mitarbeiter
nicht ganzjahrig beschaftigt hat, mussen Sie auch in diesem Fall
eine Ausgleichsabgabe zahlen. Sie betrdagt 155 € pro Monat.

Arbeitgebergruppe 2: bis zu 59 Arbeitsplatze

Hat Ihr Unternehmen mehr als 39 und weniger als 60 Mitarbeiter
beschaftigt, musste es mindestens 2 Arbeitsplatze mit schwerbe-
hinderten Menschen besetzen. Anderenfalls zahlen Sie 465 € pro
Monat. Haben Sie eine schwerbehinderte Person beschaftigt, be-
tragt die Abgabe 155 € pro monatlich unbesetzten Pflichtarbeits-
platz, bei nicht ganzjahriger Beschaftigung sind es 275 €.

Arbeitgebergruppe 3: Staffelung ab 60 Beschéftigten

Gehoren Sie zu dieser Arbeitgebergruppe, ist die Abgabe ab dem
Beschaftigungsjahr 2025 folgendermafen gestaffelt:

+ Wenn 5% der durchschnittlich monatlich Beschaftigten
schwerbehinderte Menschen waren, zahlen Sie keine Aus-
gleichsabgabe.

- Bei einer Quote zwischen 3 % und unter 5 % der durchschnitt-
lich monatlich Beschaftigten zahlen Sie monatlich 155 €.

- Betrug die Quote zwischen 2 % und unter 3 % der durch-
schnittlich monatlich Beschaftigten, fallt eine Abgabe von
monatlich 275 € an.

+ Bei 2 % der durchschnittlich monatlich Beschaftigten sind es
monatlich 405 €.

« Wenn Sie im Jahr 2025 gar keinen schwerbehinderten Men-
schen beschaftigt haben, betragt die Quote 815 € im Monat.

Wie Sie die Meldung korrekt erstatten

Fir die Meldung konnen Sie den entsprechenden Vordruck oder
die Anwendung IW-Elan fir die elektronische Ubermittlung nut-
zen. IW-Elan ist eine Anwendung, die Arbeitgeber bei der Berech-
nung der Ausgleichsabgabe und beim Ausstellen der Anzeige un-
terstutzt. Sie stellt eine Oberflache zur Eingabe der erforderlichen
Daten zur Verfligung, fuhrt Plausibilitatsprufungen durch und
weist auf eventuelle Eingabefehler hin. Sie ermoglicht aullerdem
einen Datenimport aus anderen Programmen (Personalsoftware).

Tipp @

Die Version der Software IW-Elan fur das aktuelle Anzeige-
verfahren erhalten Sie unter www.iw-elan.de.

Grundsatzlich nur als Browserversion

Seit dem Anzeigejahr 2024 steht IW-Elan nur noch als Browser-
version zur Verfligung. Die Installation eines Programms ist nicht
mehr erforderlich. Fir die Browserversion bendtigen Sie keine
Log-in-Daten. Die Daten, die Sie eingeben (per Hand, Dateniiber-
nahme oder Import aus Personalsoftware), werden in der lokalen
Datenbank Ihres Browsers gespeichert. Sobald Sie die fur die An-
zeige notwendigen Daten erfasst haben, konnen Sie Ihre Anzeige
elektronisch direkt an lhre Agentur flr Arbeit senden. Wichtig ist
dartber hinaus, dass Sie Ihre Daten anschlieRend sichern. Fiir sehr
grofse Unternehmen steht auch eine Server-Variante fir mehrere
Nutzer zur Verfigung.
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»Diirfen wir unsere Mitarbeiter informieren, dass und wie lange
Kollegen voraussichtlich arbeitsunfahig sind?“

FRAGE

2

In unserem Unternehmen ist der Krankenstand leider hoch.
Das fuhrt zu erheblichen Reibungsverlusten, insbesondere
wenn Kollegen vergeblich versuchen, die arbeitsunfahigen
Mitarbeiter telefonisch oder per E-Mail zu erreichen und dann
keine Antwort bekommen. Wir tiberlegen daher, jeden Mor-
gen aus der Personalabteilung eine Rundmail mit den Namen
der aktuell arbeitsunfahigen Mitarbeiter und der voraussicht-
lichen Dauer der Arbeitsunfahigkeit an alle zu schicken. Die
Kollegen konnten sich dann darauf einstellen. Vielleicht hatte
eine solche Rundmail sogar als Nebeneffekt eine gewisse dis-
ziplinierende Wirkung und wiirde zur Senkung des Kranken-
stands beitragen. Was halten Sie von diesen Gedanken? Ist
mitjuristischen Problemen zu rechnen?

ANTWORT

m

Datenschutzrechtlich ist eine Arbeitsunfahig-
keits-Info an alle nicht zulassig

Denn Sie diirfen personenbezogene Daten Ihrer Mitarbeiter nur
verarbeiten und damit auch verbreiten, soweit dies betrieblich
erforderlich ist. Fir einen reibungslosen Betriebsablauf reicht es
aber, wenn die Kollegen Uber die Abwesenheit eines Mitarbei-

ters informiert sind — egal, ob dieser wegen Arbeitsunfahigkeit,
Urlaub oder einer Dienstreise nicht erreichbar ist. Auerdem
muss sicher nicht die gesamte Belegschaft von der Abwesenheit
eines Kollegen wissen. Vor diesem Hintergrund mussten Sie mit
erfolgreichen Klagen von betroffenen Mitarbeitern wegen sol-
cher Rundmails rechnen. Im Ergebnis dirften Sie die Mails nicht
mehr verschicken und muissten womoglich Entschadigungen
zahlen.

Tipp 1 @

Fordern Sie Ihre Mitarbeiter auf, selbst eine Info Uber die voraus-
sichtliche Dauer ihrer Abwesenheit an diejenigen Kollegen zu
schicken, mit denen sie eng zusammenarbeiten. Bei Arbeitsun-
fahigkeit kann die Personalabteilung eine entsprechende E-Mail
verschicken, sofern der relevante Personenkreis dort hinterlegt ist.
Die Arbeitsunfahigkeit erwahnen Sie aber auch hier nicht.

Tipp 2 @

Um den Krankenstand zu senken, konnen
Krankenruickkehrgesprache nitzlich sein.
Wie Sie solche Gesprache rechtssicher
und effektiv fuhren, erfahren Sie hier:

»Diirfen wir eine Befristung im Arbeitszeugnis erwahnen?*

2

Bisher haben wir in die Arbeitszeugnisse von befristet be-
schaftigten Mitarbeitern als Beendigungsgrund geschrieben:
,Das Arbeitsverhaltnis endet aufgrund seiner Befristung.”
Nun habe ich gelesen, dass das nicht zulassig ist. Ist das richtig
und wie kdnnen wir besser formulieren?

FRAGE

ANTWORT

m

Sie konnen bei Ihrer Formulierung bleiben

Grundsatzlich mussen Sie Arbeitszeugnisse wahrheitsgemal,
aber wohlwollend formulieren. Sie diirfen lhrem Mitarbeiter das
berufliche Fortkommen durch Formulierungen im Arbeitszeugnis
nicht unnotig erschweren. Das gilt auch in Bezug auf den Been-

digungsgrund. Der Hinweis auf eine Befristung als Beendigungs-
grund ist diesbezlglich aber unbedenklich. Denn er macht deut-
lich, dass das Arbeitsverhaltnis nicht wegen Verfehlungen des
Mitarbeiters endet, sondern weil dies von vornherein so geplant
war. Demgegenlber gibt ein Arbeitszeugnis, das keinen Beendi-
gungsgrund nennt, kiinftigen Arbeitgebern viel eher Anlass zu
Spekulationen. Falls ein Mitarbeiter dennoch wiinscht, dass Sie
den Hinweis auf die Befristung streichen, sollten Sie dem nach-
kommen. Es gibt keinen Grund, hiertiber zu streiten.

Fragen an die Redaktion

Sie haben noch Fragen?
Schreiben Sie mir:

redaktion@personal-aktuell.de
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MITARBEITERFUHRUNG

Jahresgesprach 2026: Entwickeln Sie jetzt neue Perspektiven
fiir die Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern

Jahresgesprache zwischen Fiihrungskraften und Mitarbeitern sind in vielen Unternehmen Pflicht. Oft werden sie aber nur als lastiges
Ubel abgearbeitet, von dem niemand etwas hat—eine reine Zeitverschwendung. Doch das ist schade. Machen Sie lhren Fiihrungskraften
und lhren Mitarbeitern bewusst, wozu das Jahresgesprach dient und wie sie es sinnvoll nutzen. Damit Ihre Mitarbeiter und Ihr Unterneh-
men von den Gesprachen profitieren.

Es geht um Standortbestimmung und Perspekti- Jahresgesprach sprechen Sie liber die Ziele des Mitarbeiters und
ven fiir die Zukunft wie diese mit Ihren Interessen als Arbeitgeber zusammenpassen.

Denn wenn der Mitarbeiter sich im beiderseitigen Interesse quali-
Wenn Jahresgesprache nichts bringen, liegt das haufig an fal-  fiziert oder einfach nur am richtigen Platz eingesetzt ist, profitie-
schen Erwartungen der Beteiligten: ren hiervon auch Sie als Arbeitgeber.

+ Viele Mitarbeiter denken, es ginge im Jahresgesprach um die Geben Sie lhren Fﬁhrungskrﬁﬂ;en diesen Leitfa-
Beurteilung ihrer Leistungen —fast wie in der Schule—und um  dan an die Hand ...
das Gehalt. Sie versuchen vor allem, gut dazustehen.

+ Viele Fihrungskrafte halten Jahresgesprache fiir Uberflissig, Flihren Sie das Jahresgesprach in flinf Phasen:
weil sie ihren Mitarbeitern laufend Feedback geben. Sie fragen
sich, was ein Feedback fir Leistungen soll, die so lange zurlick-
liegen, dass man sich kaum noch daran erinnert. Deshalb fiih-
ren sie moglichst kurze, oberflachliche Gesprache.

1. BegrifRung, Small Talk, ein paar Satze zum Sinn des
Gesprachs

2. Ruckblick: Wie war das zurtickliegende Jahr. Hier sollte zuerst
der Mitarbeiter seine Sicht der Dinge schildern, sodass Sie

Tatsachlich sollte das Jahresgesprach Raum geben, sich mit der bzw. der Vorgesetzte hierauf eingehen kann.
groRen Frage zu beschaftigen: Wie geht es weiter? Hierflr haben 3. Ausblick: Wie soll es werden? Was wiinscht sich der Mitarbei-
Sie im Tagesgeschaft keine Zeit. Also sollte jeder Vorgesetzte sich ter? Was wiinschen Sie als Arbeitgeber? Wie lasst sich beides
einmalim Jahr diese Zeit fir jeden seiner Mitarbeiter nehmen. unter einen Hut bringen?

4. Vereinbarung: Wo soll die Reise konkret hingehen? Was wird
Sprechen Sie etwa iiber diese Themen mit Ihrem Mitarbeiter der Mitarbeiter dafir tun und was Ihr Unternehmen?

5. Abschied und Dank
« Wie kann und will der Mitarbeiter beruflich vorankommen? chiedd

+ Welche Weiterbildungen waren aus Ihrer Sicht als Arbeitgeber  _  und lhren Mitarbeitern den folgenden Frage-

sinnvoll und ist der Mitarbeiter bereit und in der Lage, diese zu bogen zur Vorbereitune auf das Gespriich
absolvieren? 8 g P

+ Wo knirscht es grundsatzlich in der Zusammenarbeit und wie
lasst sich das kiinftig verandern?

« Passen Arbeitsaufgaben und -zeiten noch zu den Bediirfnissen Was waren die wichtigsten Aufgaben im letzten
des Mitarbeiters (z. B. gesundheitlich oder familiar) oder gibtes  Jahr?
hier Anderungswiinsche?

Fragen zum Jahresgesprach Antworten @ @

Was lief besonders gut, was schlecht und warum?

ACHTUNG * Welche Aufgaben fallen Ihnen leicht, welche
schwer?

Natirlich ist auch ein Ruckblick auf die Leistungen des Mitarbei-
ters erforderlich, wenn Sie eine Perspektive entwickeln wollen.
Dabei geht es aber konstruktiv um das Potenzial des Mitarbeiters
und nicht um eine Detailkritik. Die Fihrungskraft sollte sich hier
ihrer Rolle als Coach des Mitarbeiters bewusst sein.

Wie wohl flihlen Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz?

Gibtes etwas, das sie im Unternehmen grundsatz-
lich verbessern mochten (z. B. Informationsfluss,

Zusammenarbeit)?
Gehaltsverhandlungen und operative Ziele ge- Gibt es Veranderungen in Ihrem privaten Umfeld,
horen nicht ins Jahresgesprich die wir beriicksichtigen sollten?

Denn wenn gleichzeitig iiber eine eventuelle Gehaltserhohung ~ Haben Sie Interesse an Fortbildungen? An welchen?
oder Zielerreichungspramien verhandelt wird, verliert das Ge- ~ Wiemdchten Sie diese einsetzen?

sprach seine offene, konstruktive Ausrichtung. Gehaltsverhand-
lungen flhren Sie daher separat. Operative Ziele besprechen Sie
besser im Alltag, z. B. in Teammeetings oder im Controlling. Im

Welche Aufgaben/Tatigkeiten wiirden Sie gern neu
ubernehmen und welche abgeben?
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Übersicht: Mitarbeiterfragebogen zur Vorbereitung auf das Jahresgespräch



		Fragen zum Jahresgespräch

		Antworten



		Was waren die wichtigsten Aufgaben im letzten Jahr?

		



		Was lief besonders gut, was schlecht und warum?

		



		Welche Aufgaben fallen Ihnen leicht, welche schwer?

		



		Wie wohl fühlen Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz?

		



		Gibt es etwas, das sie im Unternehmen grundsätz- lich verbessern möchten (z. B. Informationsfluss, Zusammenarbeit)?

		



		Gibt es Veränderungen in Ihrem privaten Umfeld, die wir berücksichtigen sollten?

		



		Haben Sie Interesse an Fortbildungen? An wel-chen? Wie möchten Sie diese einsetzen?

		



		Welche Aufgaben/Tätigkeiten würden Sie gern neu übernehmen und welche abgeben?
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Übersicht: Mitarbeiterfragebogen zur Vorbereitung auf das Jahresgespräch


IHRE SERVICES ALS LESER:

/ ®
%% FRAGEN AN DIE REDAKTION A KUNDENSERVICE
Sie haben noch Fragen? Sie haben Fragen rund um Ihr Abonnement
Unsere Rechtsanwalte und Redakteure von ,Personal aktuell?
helfen Ihnen:
Telefon: 0228 9550 160
redaktion@personal-aktuell.de E-Mail: kundenservice@personalwissen.de

/
& ONLINEBEREICH

Sie haben Zugriff auf den umfangreichen Onlinebereich

1. Aktuelle Beitrage
Bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand und verpassen Sie keine wichtigen Anderungen.
2. Arbeitshilfen und Checklisten
Arbeiten Sie effektiver und schneller mit praktischen Vorlagen und Tools.
3. Ausgabenarchiv durchstébern
Nutzen Sie auch heute noch wertvolle Informationen aus friiheren Ausgaben.

So einfach gehtes:
Registrieren Sie sich flir den Onlinebereich unter

www.personalwissen.de/login

/ "
IN DER NACHSTEN AUSGABE LESEN SIE UNTER ANDEREM:

Pendlerpauschale 2026
So kénnen Sie die Fahrt zur Arbeit jetzt
steuerlich begtinstigt bezuschussen

Kiindigung
Zustellung per Einwurf-Einschreiben
wird immer riskanter
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